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Ausleihdienst der Schulausstellung.

Wie aus dem letzten Jahresbericht hervorgeht, hat unser
Ausleihdienst einen ausserordentlichen Umfang angenommen, und damit
haben sich nicht nur die Arbeit, sondern auch die Schwierigkeiten
vermehrt durch scheinbar unbedeutende Umstände. Diese erfordern
eine genaue Durchführung unserer Vorschriften.

1. In der Kontrolle häufen sich gleichlautende Familiennamen,
z. B. 4 Allemann, 4 Ammann, 5 Abbühl, 7 Aschlimann, 8 Aby,
8 Balmer, 12 Studer, 17 Gerber usw. Wenn auf dem zugesandten
Wunsch- oder Bestellzettel der Vor- oder Taufnamen nur mit dem

Anfangsbuchstaben angegeben ist, der Schulort gar nicht oder nur
auf dem Poststempel, der oft schwer zu lesen ist, so kostet es oft

grosse Mühe, die Sendung richtig zu adressieren. Dazu stimmen

Poststempel und Schulort oft nicht überein. Auf das Geratewohl
können wir unsere Sendungen nickt der Post übergeben.

2. Die Unterschrift des Bestellers ist oft ganz unleserlich
geschrieben. In seinem Dorfe oder auch noch in seinem Amtsbezirk

mag man solche Hieroglyphen lesen können, aber in der Schulaus-

stellung nicht, wir müssen das Lehrerverzeichnis zu Hülfe nehmen.

Wenn aber der Besteller auch noch den Schulort gewechselt hat,
stehen wir vor einem Bätsei. Dass durch solches Aufsuchen der

Bestellernamen viel Zeit unnütz verloren geht und Irrtümer kaum

zu vermeiden sind, ist jedermann^begreiflich. Wie sollen wir unter
solchen Umständen hundert Sendungen per Tag spedieren
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3. Ein dritter Übelstand ist das nur teilweise Zurücksenden
einer Lieferung, wodurch die Buchhaltung sehr erschwert wird.
Man beachte für alle Gegenstände die reglementarische Frist von
14 Tagen Dadurch erspart man der Yerwaltung Arbeit und Eorto-
auslagen für Mahnungen. Es gibt Abonnenten, die sich drei- bis

viermal mahnen lassen, bevor sie die Lehrmittel zurücksenden.
Je länger sie es versäumen, desto weniger wissen sie, wo sie sind.
Pür die Bücher aus der Bibliothek ist eine vierwöchentliche Frist,
für die Lehrmittel nur 14 Tage, weil dieser Termin vollständig genügt,

4. Es werden oft Kinder beauftragt, Lehrmittel zu holen,
welche oft nicht mehr genau wissen, was der Lehrer verlangt.
Wenn der Lehrer oder die Lehrerin nicht selber die Lehrmittel
abholen, werden solche nur noch auf schriftliche Bestellung hin
mit Angabe der Schule und der Unterschrift des Empfängers
abgegeben.

5. Aus Eücksickt auf die grosse Zahl unserer Abonnenten und
die Vorschriften des neuen Postgesetzes werden künftig im Maximum
nur noch drei Bilder miteinander abgeliefert. Dadurch erleidet der
Unterricht keinen Sckaden, weil nach Bücksendung einer Lieferung
sofort eine zweite erfolgen kann; es ist nicht vorgeschrieben, dass

man die Bilder 14 Tage behalten muss.

6. Missliche Erfahrungen mit der Ausleihung zusammengesetzter
Apparate nötigen uns, künftig solche Sendungen zu unterlassen.

Wenn die Gegenstände zerbrochen werden, wehrt man sich, den

Schaden zu vergüten.

Wir müssen also verlangen, dass die Abonnenten

1. auf ihren Wunschzetteln ihren Kamen und Schulort genau
angeben und leserlich schreiben;

2. sich genau an das Maximum der Frist von 14 Tagen halten;
3. dass beauftragte Kinder schriftliche Belege vorweisen, nicht

vor morgens 9 Uhr und nicht nach abends 5 Uhr mit
Aufträgen kommen, weil wir für die Postsendungen am Morgen
und am Abend auch noch Zeit haben müssen. Die
Schulausstellung ist deshalb nur von 9—12 und 2 — 5 geöffnet.

Die Direktion.
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